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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit RRB Nr. 1338/2022 erteilte der Regierungsrat der Direktion der Justiz und des In-
nern ein Verhandlungsmandat, um zusammen mit der BVG- und Stiftungsaufsicht des 
Kantons Zürich (BVS) und der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (OSTA) Ver-
handlungen für eine neue Aufsichtsregion aufzunehmen. Rechtsgrundlage soll eine in-
terkantonale Vereinbarung zwischen den Kantonen Zürich, Glarus, Schaffhausen, Ap-
penzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Thurgau 
und Tessin bilden. Diese Vereinbarung macht im Kanton Zürich eine Totalrevision des 
Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) notwendig. Mit RRB 
Nr. 1014/2023 ermächtigte der Regierungsrat die Direktion der Justiz und des Innern, 
eine Vernehmlassung durchzuführen. Gerne laden wir Sie ein, sich am Vernehmlas-
sungsverfahren zu beteiligen.  
Angestrebt ist, vorausschauend den Entwicklungen bei den Einrichtungen der berufli-
chen Vorsorge zu begegnen. Bereits seit Jahren schliessen sich Arbeitgebende ver-
mehrt Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen an und verzichten auf den Betrieb 
einer eigenen Pensionskasse. Dadurch nimmt der Bestand an Pensionskassen deutlich 
ab und der Markt konzentriert sich auf verhältnismässig wenige, dafür aber sehr grosse 
und mitunter hoch komplexe Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen. Demographi-
sche Veränderungen und schwierige Anlagemärkte fordern Vorsorgeeinrichtungen und 
Aufsichtsbehörden gleichermassen. Die Zusammenlegung der beiden Aufsichtsregio-
nen wird den Erwartungen des Gesetzgebers an eine zeitgemässe, risikoorientierte und 
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einheitliche Aufsicht am besten gerecht. Die Aufsicht über klassische Stiftungen profi-
tiert ebenfalls von den Strukturen und Kompetenzen einer stark aufgestellten Aufsichts-
behörde. Dieses Modell fördert damit die Gleichbehandlung der Stiftungen und stärkt 
das Vertrauen in eine unabhängige, professionelle Aufsicht.  
Wir ersuchen Sie um Ihre Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf bis zum 
18. Dezember 2023 (verwaltungsextern per Mail als Word-Datei an marius.tongen-
dorff@ji.zh.ch und verwaltungsintern über die Axioma-Schnittstelle). Sie erleichtern uns 
die Auswertung, wenn Sie Ihre Bemerkungen den einzelnen Bestimmungen zuordnen. 
Sämtliche Vernehmlassungsunterlagen sind auch elektronisch abrufbar unter 
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/vernehmlassungen.html. Für 
allfällige Fragen steht Ihnen der Projektleiter, Marius Tongendorff, zur Verfügung.  
Wir danken Ihnen bereits heute für Ihre wertvolle Mitarbeit.  
 
Freundliche Grüsse 

 
 
Jacqueline Fehr 
 
 
 
Beilagen:  
- Vorentwurf zum Neuerlass einer Interkantonalen Vereinbarung über die BVG- und 

Stiftungsaufsicht der Kantone Zürich, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrho-
den und Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Thurgau und Tessin  

- Vorentwurf zur Totalrevision des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht 
- RRB Nr. 1014/2023 
 
Kopie z.K. an:  
- BVG- und Stiftungsaufsicht Kanton Zürich 
- Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht 
 
  

https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/vernehmlassungen.html


 

  

 
 
 
Seite 3/3 
 
 

Verteilliste:  
- Regierungen der Kantone Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Ap-

penzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Thurgau und Tessin (nur Vorentwurf 
zur Interkantonalen Vereinbarung) 

- Direktionen des Regierungsrates und Staatskanzlei 
- Verwaltungskommission der obersten kantonalen Gerichte 
- Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich 
- Preisüberwachung 
- Statthalterkonferenz des Kantons Zürich 
- Vereinigung der Bezirksräte des Kantons Zürich (VBRZ) 
- Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich 
- Politische Gemeinden des Kantons Zürich (gemäss separater Liste) 
- Alternative Liste 
- Die Mitte  
- Eidgenössisch-Demokratische Union 
- Evangelische Volkspartei 
- FDP.Die Liberalen 
- Grüne 
- Grünliberale 
- Sozialdemokratische Partei 
- Schweizerische Volkspartei 
- Demokratische Juristinnen und Juristen 
- Zürcher Anwaltsverband 
- SwissFoundations 
- proFonds  
- Kollegium der Bezirksratsschreiber 
- Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV) 
- Gemeindeamt des Kantons Zürich 
- Staatsarchiv 
 


	Interkantonale Vereinbarung über die BVG- und Stiftungsaufsicht der Kantone Zürich, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Thurgau und Tessin (Neuerlass) sowie Gesetz über die BVG- und Stiftung...

